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Regierung~vorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem die Kunsthochschulordnung ge­

ändert wird 

,Der Naüon'alrat hat heschIoss,en: 

Artikel I 

Die Kunst!hochschulordnung, BGBl. Nr. 70/ 
1971, lin ,derFlassung Ider. Bundesglesetze BGBL 
NI'. 252/1973 tmd 429/1975 wtird wlie folgt ge­
ändert: 

1. Im § 1 Ihat die Z. 6zu huten: 

,,6. Allgeme.ine·K,unstlehre und Kunsterzie­
hung." 

2. Im § 2 hat ,di,e Z. 8zu entfallen. nie bis­
her:igen Z. 9 <und 10 ,erhalten die Bezeichnun­
,gen ,,8." und ,,9.". 

3. § 5 Abos. 2 hat zu lauten: 

,,(2)- Di'e !Bestlimmungen des Kuns',thoch5chul­
OrganisatJ~onsgesetzes mit Ausnahme des § 7 
Albs. 2 ,sowie die Bestimmungen dieses iBundes­
ges'etz'es sind, soweit sie Angdegenheiten der Ab­
teilungen negeln, auf die Sonder-Ahteilung"Orff-

, Inst~tüt" anzuwenden." 

in Oberschüt2}en hat nach den IB,es,timmungen des 
§ 21 ,Albs. 5, des § 22 Albs. 1 Et. f und ci 6'Ü'wre 
Ahs. 3, des § 28 ,1it. fund h und des § 32 Ahs. 2 
des Kunstihochschul-Or:gani:sa1l1onsgeset2Jes zu er­
folgen. D aIb ei is·t insbesondere auf jene :Bega:b­
ten B·edacht zu nehmen, die aus verk.ehrsbeding­
ten GI'Ündenkieine andel'e zumut!ba'pe Mögl.ich­
kmt '2lum orderutLichen Studium a:neiner Hoch­
schule für Musik und darstelLende K·unst oder 
zur Vonber,ei,tuillg :auf ein ·solches Studium ha­
ben." 

5. § 7 Albs. 6 ihat2lU ,la'ut,en: 

,,(6) :Oer gemäß ,Albs. 5 gewählne Vorsitzende 
der K,ommiss·ion !Führt d~e B'ezeichnung "Le,iter 
der Expositur Obeflschützen". Er ha·t an den 
Sitzungen des GesamtkoLlegiums mii't beratender 
Stiimme un'd Antragsnecht 1Ceilzunehmen. Sofern 
Angelegenheiten, dieausschEeßl.ich d~e Exposi­
tur Ober.schÜ'tzen lbetrdFen, rbehandelt werden,. 
hat er lbeschL~eßende St~mme .. " 

Artikel 11 

(1) ni~ses \Bundesgesetz tJritt mit 1. Oktoher 
.1978 ,in Kraft. 

4. § 7 Albs. 2 hat :zu .lauten: (2) Mi,t ,der Vollz·iehung dieses B·undesgesetzes 
,;(2) Die Err,ichnung, Benennung, Umgren- :,ist der Bundesminister für Wissenscha.ft und For­

zung und A,uflassung von Studieneinr:ichtungen schung betraut. 

Erläuterungen 

Die .durch .die NOVlel1e :zum Kunst,hochschul­
Organisationsgesetz (Hundesgesetz vom 18. Jän­
ner 1978, BGBl. Nr. 85) herlbeig.eführten linde­
rungen tberuhren d·ie Kunsthochschulordnung, 
BOBl. Nr. 70/1971, ,in d:er Fassung der Bundes­
gesetze BGBL NI'. 25211973 und 429/1975 inso­
f,ern, ,aLs ,im § 5 Abs. 2 und lim ,§ 7 .hbs. 2 der 

K,ullS'thochschulordnung .eine Reihe von Bestim­
mungendes Kunsthochschul-Organisationsge­
setzes Z'iti.ert Is.ind, die nunm~hr 'eine zum Teil 
andere ,Bezeichnung Itragen. 

Neben der ißerucksichnigungdieser durch .die 
Novel1ierung des· Kunsthochschul-01"ga.ruisati-
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onsgesetzes Ibewi1'i.kten l\nderungen bezweckt der 
vod,iegende Gesenzentwurf· vor allem eine An­
passung der organisationsrechtl.ichen Best,immun­
gen an die studienrechu1ichen Geg,ebenheliten an 
einz'elnen K,unst!hoch'schülen. Unter diesem Ge­
sichtspuruktsind die l\nderung ·der Bezeichnung 
einer Aibt.eiIungan der Hochschule für :lJnge­
wandte K,unst :in Wien und die Auflassung der 
Abteilung Tanz an ,der Hoch:schule für Musik 
und daflstel,lende Kunst ,in W~en zu sehen. 

Schloießl,ich sollen ,durch 'rechtstechn1ische V,er­
besserungen (Art. I Z. 3 und 5) Schwierigkeiten 
bei ,der VoUz.iehung heseitigt 'W,erden. 

Im Begutach't,ungsverfa:hren wurden gegen den 
Gesetzentwurt keine grurudsätzlichen Einwendun­
gen vorgebracht. 

Der von :der Bundeskonf,ertenz ,des wissenschoaft­
~ichen Personal:s vorgebrachten Anregung, die 
Bestimmungen des § 9 ii:berdie Zuordnung der 
Lehrer zu den -AJbteilungen zu än,dern, wurde 
nicht ge'fölgt. lEine NoveHierung, wonach jeder 
Lehr,er nur ·einer Albteilung angehöJ:'len und dem­
nach nur an einer Abteilung wahlberech·tigt und 
wählbar sein ,soLle, wäre w,eder eine sachgerechte 
Lösung, noch wÜf'den dami,t wesentliche admini­
strative Verei,nfachungen zu erziden sein. 

Zu den einrzdnen Besuimmungen wird be­
merkt: 

Zu Art. I Z. 1 

Zur bea:bsicht.igten l\nderung der B,ezeichnung 
der Atbteilung iSlt zu !bemerken, daß die derz,ei­
tige Benennung ("AUgemeine Grundlagen der 
Kunstlehre") den tatsächIichen Gegebenheiten 
nicht ,entspr;icht. Der AUlfgaibenrbereich der Abtei­
lung ,erstreckt 'sich nicht nur auf d~e Vermitdung 
gestalt'erischer Grlllnd:hlgen. Seit langem ~st die­
ser Abt,eilung die Ausbi,ltdung der Lehfler an 
höheren Schulen für ,die ·einzelnen Fächer der 
Kunst·erziehung anVlertJmut. 

. , 

.nie Zielsetzung der AJbwilung ist som~t we­
sentlich umfass,ender als ,ihr,e Bezeichnung ,es zum 
Ausdruck ibl'ingt. Es 'soUre daher analog zur 
Hoch'schuJ1e für ikünstloeflische und indus'1Jr,je:lle Ge­
staltung in ,umz (vergleiche Bundesgesetz vom 
9. Man 1973,BGBl. Nr. 252) eine Umbehennung 
der Abteilung tin "AJL.gemeineKounst1eh~.e und 
KunsterziehUlng" 'vorgenommen werden. 

Zu Art. I Z. 2 

Mit iErlaßdes Bundesministers für Woiss'en­
schaflt und FOf'schung vom 14. August 1975, 
Z. 60619/7/16/75, wurden sämtliche der Ahtei­
lung Taruzder Hochschule für Musik und dar­
stellende Keunst in W~en ,zugeordnete Suudi'en­
. f'ichtungen (KünstLer,isch.e·r Tanz, Tanzpädago­
g;ik-Akademischer Tanz sow1~e Tanzpäda.gogik­
N:lJt.~onailtanz) auslaufend aufgelassen. Die letzben 

Studierenden wer,den ibis 'zum iEnde des Studien­
jahres 1977 /78 ,d,~e Diplomprufungen ablegen. 
Mit diesem Zeinpunrkt wird auch die Abtehlung 
als Organi:sationseinheit aufzulas's'en se,in, da sie 
in Ef'mangelung von Studienrichtungen und 
Studierenden entlp·eihr1ich Wlird. 

Die Gründe für .die ,im Jahre 1975 getmffene 
Entscheidung seien hier nochmals kurzd:lJrge­
stellt. 

Der nSberreich,isch'e Bun'des1Jheaterveriband ist 
bemüht,c\Jie 'BallettausbiMung ,in öste,rfleich' 
untJer IBedachtnahme auf erprobte ausländische 
Modelle effizi'enter zu gestalten. Als bester Weg 
hietet sich hier eine internatJsmäßige Führung 
einer BalLettsch,ule an, die Ineben anderen V O!r­

teilen auch die Mög1ichkeit ,gelben wÜflde, talen­
tief't'e ,K;inder aus dem ganzen Bundesg~biet zu 
eflfa.ssen, während ,dle Iderzei,thge Lösung wegen 
des Fehlens ,eines Inoernates im wesendichen nur 
eine Berücksichuigung :der Begabung~n im Wiener 
Raum .zuläßt, was zu lei]ner nicht erwünschten 
Einengung der Sel.ektionsmöglichkeiten f·ührt. 

Eine zieLführ,ende Au'sbildung, die eine mög­
lichst frülhzeit~ge Srfas'sung von Tailenten vor­
aussetzt, wurde a'uch an der Mus!]khochschule 
in Wi'en durch das Fehlen eines In~erna:tes er­
heblich 'erschwef't. Der Betrieb eines Internat,es 
kann aber 1m R:lJhmeneiner Hochschule aus 
rechtlichen und wirtschaftEchen Gründen n,icht 
in Betr,acht kommen. 

Sei t dem J ahfle 1964 wurden lediglich 28 Ab­
solvent/en .der Tia:nzahteii1ung von größeren Büh­
nen engagiert. Im Vefihä1tnis zu dieser relativ 
geringen Zahl war ,der P,ersonaJ- und Sachauf­
wand für die Abteilung Tanz nicht mehr ver­
tretiba·r. 

JEsersch·ienda:her auch aus ökonomischen 
über1egungen~eiblO'ten, auf di,e Weitedührung 
eines zweii,ten vom Bund Ibetr·ie'benen Ballett·in­
stitutes :in Wien zu v'erzich~en . 

Zu Art. I Z. 3 

Da,s Orff-Instimt an der Hochschule für Musik 
und darstellende Kunst "Mozarteum" !in Salz­
burg unterschei,det sich von den anderen Aibt,ei­
lungen der Hochsch'ule nur durch seine Bezeich­
nung als lus,titut und seinen !besonderen Arbeits­
bereich. 

Die vom Ges1etzgeiber gewählte Bezeichnung 
"Sonder-AibteliIung" ,ist Iledi@lich auf d,iese Unter­
schiede zurückzuführen. 

,Es finden demnach ,auch 'schon jetzt alle für 
d]e Albteilungen flelevanten Bestimmungen des 
KunstJhochschul-Organisat,j,onsges,eezes (mit Aus­
nahme des § 7 AJhs. 2) und der KuU'sthochschul­
ordnung auf ,das Orff-InstJiDut Anwendung . 

Vom ,rechtsDechni'schen Standpunkt wäre es 
wünschenswert, von der his'her,igen Zibierung 
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einet Vielzahl von einz,elnen Bestimmungen des 
Kunstlhochschul-Organisationsgesetzes und ,der 
Kunstlhochschulo:r,dnung ,im § 5 A'bs. 2 der 
Kunsthochschulo.rdnung ahzugehen und ,eine all­
gemeinere FormuLierung 2'JU wählen. Damit wür­
den in Hinkunft Änderungen ides§ 5 Abs. 2 im 
GEi'alge von Novel1ierungen ,des Kunsthochschul­
Of'ganisationsgese~es ,ent;behrlich werden. 

Zu Art. I Z. 4 

Die Neufassung des § 7 Abs. 2 trägt der ,ein­
gangs erwähnten Novellief'ung des Kunsthoch­
schul-Orgaruisationsgesetzes Rechnung. 

schiinzen im Gesarntko:Uegium der Hochschule 
für Mu~ik rund darstellende Kunst ,in Graz ent­
standen. Durch "me Neufassung :des § 7 Abs. 6 
Süll der Versuch einer Klarst;ellung unternommen 
werden. 

Das GesamtkoUegium der Musikhochschule in 
Graz hat sich ,im iBegutachtungsverfahren ,nit 
,der beabsa.chni'gten Neuregelung auseinanderge­
s'etzt und ,einstimmig beschlossen, dageg,en keinen 
Einwand zu ,eI1heben. 

KOSTEN 

Zu Art. I Z. 5 
n~e ,im vorEf1ienden Gesetzentwurf Vl()rgese­

henen Maßnahmen würden weder im Personal­
In letzter Zeit sind Unklarheiten über das aufwand noch ,im Sachaufwand ,einen Mehrbe-

Stimmrecht ,des ,Leiters der Expositur Ober-darf 'v,erursachen. 

Textgegenüberstellung 

Geltendes Recht: 

§ 1 Z. 6 

6. Allgemeine Grundlag,en ,der Kunsdehre. 

§ 2. Die Hochschule für Musik und dars'tel­
lende Kunst in W,ien ,gliedert sich in folgende 
Abteilungen: 

1. Komposit]on, Musj,ktheor~e und Dir.igenten­
a'ushildung; 

2. TaSiteninstr:U!mente; 

3. SWeichinstrumentJe und andere Saiteninstru-
·men'te 

4. Blas- und SchIag:instrumente; 

5. Musikpädagogik; 

6. Kirchenmusik; 

7. So:Iogesa,ng und musikdr,amatische Darstel­
Iung; 

8. Tanz; 

9. Schauspiel ·unld Reg;ie {"Max R,einhardt-Se-
Im~nar"); 

10. Film und Fernsehen. 

§ 5 A'bs. 2 

(2) rDie B·estimmungen der §§ 10, 11 Albs. 1 
bis 4, 12, 13, 15, 20 Abs. 1, 4, 5 und 6, 21 Ahs. 5, 
22 Abs. 1 Li,t. ,f, jund t, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
33 Abs. 5, 35 Abs. 2 ,und 41 Albs. 3, 5 UIl1d 6 
des Kunstho.chschul-Organisationsgesetzes sowie 
die Bestimmungen der §§ 8, 9 und 15 Albs. 1 
und 2 dieses 'Bunde&gesetzes sind auf diese Son­
der-Abteilung sinng,emäß anzuwenden. 

Regierungsvorlage: 

§ 1 Z. 6 

6. Al:lgemeine Kunstlehreund Kun'sterziehung. 

§ 2. Die HochschU~e für Musik und darstel­
lende Kunst ,in Wien gliedert sich ,in fo~g'ende 
Abteilungen: 

1. Komposit]on, Musiktheorile und ni~igenten­
ausbildung; 

2. TaSl~eninstrumente; 

3. SOI1eichinstr,umen1Je und andere Sa,j.teninstru-
men~e 

4. Blas- und Sch.!ag:instrumente; 

5. Musikpädago,gik; 

6. Kirchenmusik; 

7. SoJogesa,ng und musikdrama'tische Darstel­
lung; 

8. Schaouspiel und Regie ("Max Reirrhardt-Se-, 
min3:!r'~); 

9. Film und iFerns·ehen. 

§ 5 A:bs. 2 

(2) Die Bestimmungen des Kunsthochschul­
Organisationsgesetzes miet Ausnahme des § 7 
A:bs. 2 sowie .die Bestimmungen dieses IBundes­
gesetzes S1ind, sowleit sie Angelegenhei'llen der Ab­
teilungen ,regeln, :liuf d~e Sonder.,Ahte.ilu11ig "Orff­
Institut" anzuwenden. 
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Geltendes Recht: 

§ 7 Ahs. 2 

(2) nie Erweiterung des A'l'beitshereiches der 
Hoch-schule durch .in Oberschützen geführte 
s'tudieneinr.ichtungen, die Errichtung, Benen­
nung, !B-eschränkung, Um~renzung, und Auflas­
su'ng solcher Studieneinr.ich-tungen sowie die Ein­
richtung von Kur~en und Lehrgängen ,in Ober­
schützen ihat nach den Besoimmungen der §§ 22 
Arbs. 1 Et. f, 28 1~t. f unld hund 32 Ahs. 2 -des 
Kunsthochschu:l-Or!ganisauionsgesetzes zu erfol­
gen. D aib ei ist .insbesondere auf jene Begabten 
Bedacht zu nehmen, die aus Vierkehrsbedingten 
Gründen keine ander-e zumutbare Möglichkeit 
zum ordentJ.ichen Studium aneLner Hochschule 
für Musik .und .dallste1lende Kunst 'Oder zur Vor­
bereitung auf ,ein solches Soudium halben. 

§ 7 l\Jbs. ·6 

(6) Der gemäß Abs. 5 ,gewählte Vorsi.tzende 
der KommiSSlion fÜlhrt die IBezeichnung "Leiter 
der Exposit:ur Obersdtützen". Er hat an den Sit­
zungen -des Gesamtkollegiums teilzunehmen, 
wobei -er nur dann Stimmrecht hat, wenn über 
Angeleg-en:hei,ten Vierhandelt wird, die d,ie Expo­
situr Oher.sch,ützen ibetr·effen. - . 

Regierungsvorlage: 

§ 7 kbs. 2 

(2) Di'e Errichtung; lß,enennung, Umgr-enzung 
und A-uflasSU'I1!g von Studieneinruchtungen in 
Oberschü,tzen hat nach .den Be9timmungen des 
§ 21 Abs. 5, ,des § 22' Abs. 1lit. f -und i sowie 
Abs. 3, des § 28 Mt. f -und hund ,des § 32 Abs: 2 
des Kun·sthochschul-Organisationsges,etzes zu er­
folgen. Dahei list ~nsbesondere auf jene B,egabten 
Bedacht :zu nehmen, .die aus verkehrshedingten 
Gründen keine andere zumutlbare Möglichkeit 
zum ordendichen Studium an einer Hochschule 
für Musik und darstellende J(.unst oder zur Vor­
bereitung auf ein solches Studium hahen. 

§ 7 Abs. 6 

(6) Der gemäß Albs. 5 Igewählte Vo·rsitzende 
der Kommission führt ,die Bezeichnung "Leiter 
der Expositur Oberschützen". Er hat an den Sit­
zungen des GesamtkoU-egiums mit iberat-ende,r 
Stimme und Antra.gsrecht teilzunehmen. Sofern 
Angelegenheiten, die ausschließlich die Expos,itur ' 
OberschÜltZien hetreffen, behand·elt werden, hat 
er beschließende Stimme. 
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